
Warum eine Patientenverfügung?
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Die Schweizerische Herzstiftung hat gemeinsam
mit dem Institut Dialog Ethik eine Patientenver-
fügung, das sogenannte «HumanDokument»,
mit expliziter Weisung hinsichtlich Reanimation
im Falle eines plötzlichen Herztodes herausge-
geben. Im folgenden sollen die Beweggründe 
der Schweizerischen Herzstiftung zu diesem Ent-
schluss beleuchtet werden.

Biomedizinische Technologien haben in den
letzten Jahrzehnten so weitgehende Möglich-
keiten zur Erhaltung des Lebens eröffnet, dass
heute beinahe die Hälfte aller Todesfälle erst
nach dem Verzicht auf eine lebenserhaltende
Massnahme oder nach Absetzen einer solchen
eintreten kann. Fast jeder zweite Todesfall erfolgt
also aufgrund eines medizinischen Entscheids.
Nach der heute weitverbreiteten Auffassung 
ist für diesen Entschluss der verantwortliche
Arzt/die verantwortliche Ärztin zuständig, ob-
wohl nur in einem Teil der Fälle in einem 
Gespräch die Wünsche des/der Betroffenen von
ihm/ihr oder von den Angehörigen erfragt 
worden sind. Dies entspricht freilich eher dem
aus der Mode geratenden ärztlichen Paterna-
lismus als der heute angestrebten Autonomie 
der Patientinnen und Patienten. Wäre sich die
Öffentlichkeit über diesen Sachverhalt besser 
im klaren, würden sich wohl sehr viel mehr 
Menschen Gedanken darüber machen und sich
äussern, wie sie sich ihre Betreuung am Ende
ihres Lebens vorstellen; in der Folge hätten mehr
als die heute etwa 10% aller in ein Spital Eintre-
tenden eine Patientenverfügung.

Für jüngere Menschen hat die Lebenserhal-
tung beinahe immer Priorität. Nach dem 65. bis
75. Altersjahr verschieben sich aber bei vielen die
Wertvorstellungen: Die Lebensqualität wird ge-
genüber der Lebensdauer bedeutungsvoller. Das
bedeutet durchaus nicht, dass sie Todessehn-
sucht verspüren würden. Sie wären aber bereit,
sich über die Endlichkeit ihres Daseins und über
Willensäusserungen im Hinblick auf ihr Lebens-
ende Gedanken zu machen. Wir Ärztinnen und
Ärzte sollten mit ihnen das Gespräch über ihre
Vorstellungen darüber suchen, die grosse Mehr-
zahl der Angesprochenen wäre dafür dankbar.

Gewiss kann man nicht alles für jede Situa-
tion voraussehen. Die Annahme, dass sich ein
Mensch in einem konkreten Szenario anders ent-
scheiden würde, als er dies in der zuvor verfass-

ten Verfügung festgehalten hatte, kann ab und
an berechtigt sein und die Verantwortlichen vor
ein Dilemma stellen. Aber: Auch die Ergründung
des mutmasslichen Willens des Kranken kann
für die Betreuenden sehr belastend sein und trifft
denselben nach entsprechenden Untersuchun-
gen bei weitem nicht immer [1].

Wo kommt die Patientenverfügung 
zum Tragen? 
Das Formular einer Patientenverfügung kann 
bereits beim Dialog mit Angehörigen oder mit
dem behandelnden Arzt als Gesprächsdispo-
sition dienen, um die wichtigen Probleme aufzu-
greifen und wenn möglich eine Entscheidung
herbeizuführen. Manche mögen denken: «Es
reicht ja, wenn ich mit meinem Hausarzt oder
einer anderen Vertrauensperson alles bespro-
chen habe.» Wenn aber ein Spitalaufenthalt 
notwendig wird, kommt der Hausarzt nicht mit.
Gerade im Spital, wo der Patient auf ihm völlig
fremde Ärzte trifft, wäre es deshalb besonders
wichtig, wenn er seine Wünsche klar formuliert
dem Behandlungsteam übergeben könnte bzw.
in einer rund um die Uhr abrufbaren Patienten-
verfügung wie dem «HumanDokument» nieder-
gelegt hätte. Nicht vergessen werden darf der
Fall, wo jemand beim Spitaleintritt gar nicht
mehr in der Lage ist, seine Wünsche äussern zu
können!

Es ist von Vorteil, wenn eine Person ihre 
Patientenverfügung ausgefüllt und hinterlegt hat,
bevor sie bedrohlich erkrankt und allenfalls not-
fallmässig hospitalisiert wird. Zu einer rationalen
Entscheidung sollte nämlich ohne Zeitdruck
und vor allem ohne Angst gefunden werden!

Warum eine explizite Weisung, ob eine 
Wiederbelebung im Fall eines Herz-Kreislauf-
Stillstandes vom Betroffenen gewünscht oder 
abgelehnt wird? Tritt bei einem Menschen ein
plötzlicher Herz-Kreislauf-Stillstand ein, so ist 
er bewusstlos und kann seinen Willen nicht 
äussern. In dieser Situation leiten Nothelfer, 
Rettungssanitäter oder Notfallärzte im Sinn der
Geschäftsführung ohne Auftrag Akutmassnah-
men zur Wiederbelebung ein. Legitimiert dazu
werden sie durch den mutmasslichen Willen des
Betroffenen, überleben zu wollen und durch den
geleisteten hippokratischen Eid, Leben zu retten. 

Lautet aber der Wille alter Menschen wirklich
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so pauschal «ich will reanimiert werden»? Das
müsste doch der Fall sein, um dieses pragma-
tische Vorgehen zu rechtfertigen. Oder gibt es
einen beträchtlichen Anteil betagter Menschen,
deren Wille, auf eine Reanimation zu verzich-
ten – und damit deren Autonomie –, nicht re-
spektiert würde? In der umfangreichen amerika-
nischen SUPPORT-Studie [2] wurden in Spitälern
Kranke mit einer schweren Herzinsuffizienz be-
züglich Wiederbelebung befragt. Von den über
75jährigen lehnten ein Drittel der Befragten die
Reanimation ab, bei Jüngeren waren es weniger, 
zum Beispiel nur 9% bei den unter 40jährigen. 
Kleinere Erhebungen in den USA und Europa er-
gaben ähnliche Verhältnisse. Neben dem Alter
spielen Lebensqualität, Gesundheitszustand, so-
ziales Umfeld, Wertvorstellungen und Lebens-
einstellung sowie die Angst vor zukünftiger 
Abhängigkeit eine Rolle beim Entscheid für oder
wider eine Reanimation [2, 3]. 

Die Mehrzahl dieser Studien enthielten Anga-
ben über den dürftigen Informationsstand der
Befragten, aber keine quantitative Aufklärung
der Probanden über die bescheidenen Chancen
auf Erfolg und die möglichen Spätschäden nach
Reanimation. Informationen also, die für eine
realistische Entscheidung der Betroffenen im
Sinne eines «informed consent» unbedingte Vor-
aussetzung wären. In einer Interventionsstudie
[4] befragten Geriater ambulante Patienten zu
ihren Präferenzen bezüglich Wiederbelebung bei
einem Herzstillstand bei einer akuten Erkran-

kung; 41% wollten die Reanimation. Nach aus-
führlicher und anschaulicher Erklärung über die
Aussichten und möglichen Komplikationen sank
der Wille für eine Wiederbelebung auf 22%. 
Befragungen von ambulanten oder hospitali-
sierten alten Patienten in Europa ergaben, dass
nach ausführlicher medizinischer Aufklärung in
Helsinki 48% [5], in Leiden 65% [6], in Dublin
74% [7] und in Reykjavik gar 75% [8] eine 
Reanimation ablehnen würden. Aus der Schweiz
liegen leider keine diesbezüglich relevanten 
Zahlen vor. 

Wie könnte der Wille vieler Seniorinnen
und Senioren besser respektiert werden? 
Vor weiterführenden Behandlungen im Spital
hilft eine Patientenverfügung, wie sie die Schwei-
zerische Herzstiftung zusammen mit Dialog
Ethik anbietet. Für den Notfall aber betonen Ret-
tungssanitäter und Notfallmediziner zu Recht,
dass sie bei der Reanimation keine Zeit verlieren
dürfen mit der Suche nach einer Patientenver-
fügung oder einem ähnlichen Dokument. Die
Vereinigten Staaten geben uns für diese Situation
ein gut funktionierendes Vorbild. Staatlich an-
erkannte gemeinnützige Organisationen verwal-
ten Patientenverfügungen elektronisch unter
vollem Datenschutz (so wie Dialog Ethik dies in
der Schweiz tut). Auf Wunsch geben sie dem Ver-
fasser einer Verfügung ein Emblem über seine
Identität, seine Verfügung und, wenn relevant, 
seinen Willen im Hinblick auf eine Reanimation
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Patientenverfügung «HumanDokument»
rund um die Uhr abrufbar
Das «HumanDokument» der Schweizerischen
Herzstiftung und des Instituts Dialog Ethik
kann kostenlos im Internet heruntergeladen
werden unter www.swissheart.ch und
www.dialog-ethik.ch oder als gedrucktes
Dokument gegen eine Gebühr von Fr. 12.–
bei beiden Organisationen bestellt werden.
Das ausgefüllte «HumanDokument» wird
von Dialog Ethik datenschutzkonform elek-
tronisch registriert. Unklarheiten, die dazu
führen könnten, dass die Verfügung nicht
rechtsverbindlich ist, werden dabei mit 
den Interessenten telefonisch geklärt. Die
hinterlegte Patientenverfügung kann jeder-
zeit über eine Hotline abgerufen werden.
Für die Registrierung erhebt Dialog Ethik
einen Unkostenbeitrag von Fr. 120.–, die 
Aktualisierung alle zwei Jahre (oder bei 
Bedarf) kostet Fr. 30.– und stellt so die Gültig-
keit des Dokumentes sicher.

– Schweizerische Herzstiftung, Schwarztor-
str. 18, 3000 Bern 14, Tel. 031 388 80 80,
Fax 031 388 80 88, E-Mail: info@swiss-
heart.ch, Internet: www.swissheart.ch 

– Institut Dialog Ethik, Sonneggstrasse 88,
8006 Zürich, Tel. 044 252 42 01, Fax 044
252 42 13, E-Mail: info@dialog-ethik.ch,
Internet:www.dialog-ethik.ch

Für die Ärzteschaft
Für Ärztinnen und Ärzte in Praxis und Spital
stellt die Schweizerische Herzstiftung für das
Sprech- und Wartezimmer ein Kleinplakat
sowie einen Prospektständer mit Bestell-
karten zum Bezug des «HumanDokuments»
für Interessierte zur Verfügung. Kostenlos zu
beziehen (solange Vorrat) bei der Schweize-
rischen Herzstiftung, Schwarztorstrasse 18,
3000 Bern 14, Tel. 031 388 80 80, Fax 031
388 80 88, E-Mail: docu@swissheart.ch, In-
ternet: www.swissheart.ch.



ab. Dieses Kennzeichen kann an einer Halskette
getragen werden. Laut einer Erhebung in 49 US-
Staaten respektierten 89% der befragten Ret-
tungsdienstleute diese Kennzeichen und leiteten
gegebenenfalls keine Wiederbelebung ein [9]. Es
ist an der Zeit, in der Schweiz für Menschen, die
im Fall eines plötzlichen Herztods keine Wieder-
belebung wünschen, eine ähnliche Möglichkeit
zur Willensäusserung anzustreben. Das Institut
Dialog Ethik und die Schweizerische Herz-
stiftung werden in einer Arbeitsgruppe die Schaf-
fung eines solchen Emblems prüfen.
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